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Sachstandsbericht zur Arbeit des Stabs-Versorgungssicherheit der 
Abteilung II für die Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses am 

24.11.2022 

 

Anknüpfend an die Berichterstattung in der letzten Sitzung des Sozial- und 
Gesundheitsausschusses am 22. September 2022 berichtet der Stab-
Versorgungssicherheit über folgende Entwicklungen in den Handlungsbereichen Corona 
und Ukraine: 

 

Auswirkungen der Corona-Pandemie 

Wie bereits in der Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 02. Juni 2022 
berichtet und in der Sitzung des Ausschusses am 22. September 2022 nochmals in 
Erinnerung gerufen, endeten die coronabedingten Re-Finanzierungsregelungen für 
Einrichtungen und Dienste und damit verbunden die Aussetzung der Platzfreihalteregelung. 
Die Sozialverwaltung hat sich aber mit Blick auf das sich ständig verändernde 
Infektionsgeschehen vorbehalten, auf bewährte Instrumente der Re-
Finanzierungsregelungen zurückzugreifen, falls es erforderlich wird. 
 
Mit Blick auf den kommenden Winter und den damit verbundenen Unsicherheiten, wird die 
Sozialverwaltung des Bezirks Oberbayern in enger Abstimmung mit den bayerischen 
Bezirken kontinuierlich die Sachlage bewerten und ggf. die entsprechenden Maßnahmen 
treffen. 
 
Hier ist der Stab Versorgungssicherheit im Gespräch mit den Vertretungen der Verbände. 
Es sei an dieser Stelle aber nochmals betont. Falls eine Einrichtung oder ein Dienst 
coronabedingt in existentielle Schwierigkeiten kommt, kann sich die Einrichtung oder der 
Dienst über bzw. mit ihrem Verband direkt an den Stab-Versorgungssicherheit wenden. 
 
Personalsituation in den Einrichtungen – Aufhebung der Isolationspflicht  
Sorgen bereitet der Sozialverwaltung unverändert die Personalsituation in den 
Einrichtungen. Zumal in den Einrichtungen weiterhin umfassende 
Infektionsschutzmaßnahmen gelten. 
 

In Krankenhäusern, stationären Rehabilitationseinrichtungen und Einrichtungen zur 
Betreuung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen gilt grundsätzlich für alle, 
die die Einrichtung betreten, FFP2-Maskenpflicht. Es gelten aber Ausnahmen, etwa wenn 
die Erbringung oder Entgegennahme einer medizinischen oder vergleichbaren 
Behandlung dem Tragen einer Atemschutzmaske entgegensteht. 
Besucher und Beschäftigte dürfen diese Einrichtungen außerdem grundsätzlich nur bei 
Vorlage eines negativen Testnachweises betreten. Geimpfte oder genesene Beschäftigte 
müssen weiterhin zwei Tests pro Woche erbringen, nicht geimpfte oder genesene 
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Beschäftigte drei Tests pro Woche. Dabei sind Selbsttests ohne Aufsicht für geimpfte oder 
genesene Beschäftigte erlaubt. 
 
Quelle: https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/#Aktuell 

 
Wichtig: Wie bereits in der Sitzung am 22. September 2022 angemerkt, Führt die 
zunehmende Personalknappheit in den Einrichtungen dazu, dass Plätze entweder nicht 
belegt werden oder Einrichtungsteile abgebaut bzw. geschlossen werden. 
Hier appelliert die Sozialverwaltung, dass sich Einrichtungsträger mit der Sozialverwaltung in 
Verbindungen setzen, damit finanzielle Schieflagen im Vorfeld verhindert werden. 
 
 
Geflüchtet Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf aus der Ukraine  
 

• Rechtskreis- und Zuständigkeitswechsel  
Wie bereits berichtet hat sich die Sozialverwaltung bezüglich der Umsetzung des 
Rechtskreiswechsels ebenfalls an die Landkreise Oberbayerns gewandt. Die 
Sozialverwaltung hat angeboten, mit den Landkreisen bezüglich der koordinierten 
Umsetzung des Rechtskreiswechsel in Gespräch kommen zu wollen. 
Weiterhin hat sich kein Landkreis mit dem Bezirk in dieser Angelegenheit in Verbindung 
gesetzt. 
 
Mit der Landeshauptstadt München gibt es einen Austausch zwischen verschiedenen 
Stellen des Sozialreferats, inkl. dem Amt für Wohnen und Migration, insbesondere bei 
der Fragestellung der Weiterleitung von Fällen im Bereich Pflege. 
Im Feld der Eingliederungshilfe gibt es ebenfalls einen Austausch mit Landeshauptstadt 
München. Aktuell ermitteln die Mitarbeitenden des Ref. 23 in enger Abstimmung mit dem 
Fachdienst den Eingliederungshilfebedarf von Kindern und Jugendlichen die im Regent-
Hotel in München untergebracht sind.  

 
 

• Evakuierte Gruppen 
In Oberbayern sind keine weiteren Gruppen angekommen. 
 

• Zum Thema Energiekosten wird auf TOP 12 der SozGA-Sitzung am 24.11.2022 

 

München, 24.11.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


